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Alt-Bundesrat Camille Décoppet «J\

(Eedaktion.)

Die Nachricht von dem am 14. Januar erfolgten Hinschiede von
Alt-Bundesrat Camille Décoppet hat weit herum im Lande und in
der Armee schmerzliches Bedauern ausgelöst.

Als Décoppet im Juli 1912 zum Bundesrate gewählt wurde,
war er seit l1/« Jahren Oberst der Infanterie zur Verfügung des
Bundesrates. Trotzdem darf wohl hier, auch über einen eben
Dahingeschiedenen, gesagt werden, daß er seinen Anlagen nach nicht
vorwiegend Soldat gewesen ist. Der Zufall, daß er im Jahre 1914
Chef des Militärdepartementes war, weil dessen eigentlicher Inhaber
als Bundespräsident das Politische Departement zu übernehmen hatte,
hat ihn gerade in den Kriegsjahren auf einem Posten festgehalten,
den er sich nach seinen Neigungen und Gaben schwerlieh ausgesucht
hätte.

Wir wollen hier nicht erörtern, ob nicht vielleicht gerade seine
konziliate, militärische Dinge ohne Passion betrachtende Art uns
manche Konflikte erspart hat, die bei der unklaren Ausscheidung
der Kompetenzen zwischen Bundesrat, Militärdepartement und
Armeekommando sonst unvermeidlich gewesen wären. Die Aufgabe, vor
die Deeoppet sich Ende Juli 1914 gestellt sah, war höchst
wahrscheinlich überhaupt nicht lösbar, da unsere Gesetzgebung
merkwürdigerweise gerade den Fall, der in unserer neueren Geschichte
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